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Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.10.2020 bis zum 04.11.2020 

 

Stellungnahmen / Anregungen    Abwägungsempfehlung 

 

  

Des Weiteren wurden von Behörden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

1.  Landkreis Friesland – mit Schreiben vom 04.11.2020 

Zu der o. g. Bauleitplanung nimmt der Landkreis Friesland wie folgt Stellung: 

Fachbereich Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal: 

Das Plangebiet erstreckt sich auf Einwirkungsbereiche, die der zivilen Luftfahrt 

und dem Radarverkehr unterliegen und tangiert den Einflugsektor des 

Verkehrsplatzes WHV-Mariensiel. Luftfahrtrechtliche Belange sind zu 

berücksichtigen. 

Gebäudehöhen über 105 m sind nicht zulässig. 

 

Fachbereich Umwelt: 

Fachbereich Straßenverkehr: 

Fachbereich Planung. Bauordnung und Gebäudemanagement - Brand- u. 

Denkmalschutz: 

Fachbereich Planung. Bauordnung und Gebäudemanagement - Bauaufsicht: 

Fachbereich Planung. Bauordnung und Gebäudemanagement-Städtebaurecht: 

Fachbereich Planung. Bauordnung und Gebäudemanagement - 

Regionalplanung: 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

 

Der Hinweis wird nachrichtlich in den Planunterlagen aufgenommen. 
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2.  
Sielacht Rüstringen – mit Schreiben vom 09.10.2020 

Zur vorbezeichneten Bauleitplanung verweisen wir auf die Stellungnahme der 

Sielacht Rüstringen vom 29.06.2020. 

 

 

Stellungnahme vom 29.06.2020 

Zur vorbezeichneten Bauleitplanung nehmen wir wie folgt Stellung. 

Nördlich des Plangebietes verläuft das Gewässer II. Ordnung Nr. 9 „Neufelder 

Zuggraben“ (südlich angrenzend an den Ems-Jade-Kanal), welches aufgrund des 

Niedersächsischen Wassergesetzes in der Unterhaltungspflicht der Sielacht 

Rüstringen steht. 

In der Bauleitplanung ist auf die Satzungsbestimmungen der Sielacht Rüstringen 

bezüglich der Freihaltung des parallel zum Gewässer verlaufenden 10,00 m 

breiten Räumuferstreifens textlich und zeichnerisch hinzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung erfolgt eine Rücknahme von 

Baurechten, womit eine Beeinträchtigung des Räum- und 

Unterhaltungsstreifen entlang des Neufelder Zuggrabens auszuschließen 

ist. Die Vorgaben der Satzung der Sielacht Rüstringen sind auf den 

dargestellten landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten. Die Begründung 

wird hierzu ergänzt. 

3.  EWE NETZ GmbH  – mit Schreiben vom 09.10.2020  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 

Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWENETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 

(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 

überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 

diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich 

beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 

Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 

anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 
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die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. 

Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte 

planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 

(von min. 2,2 m für die Erschließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- 

und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung notwendiger 

Stationsstellplätze mit ein. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem 

Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es 

sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine 

anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen 

vorzubringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 

frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind 

beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus 

ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies 

kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens / Vorhabens 

zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand 

führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 

modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit 

es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte 

informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer 

zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: 

https://www.ewe-netz.de/qeschaeftskunden/service/leitunqsplaene-abrufen. 

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere 
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elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser 

Postfach info@ewe-netz.de. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Astrid Lübben 

unter der folgenden Rufnummer: 04451-8032334. 

4.  Telekom Deutschland GmbH – mit Schreiben vom 23.10.2020 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 

Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 

und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 

abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleitplanung derzeit weder Anregungen 

noch Bedenken. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 

vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen 

Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 

Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 

Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische 

Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 

Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, 

dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 

Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 
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5.  OOWV – mit Schreiben vom 02.10.2020 

Mit Schreiben vom 16. Juli 2020 - AP-LW-AWN - 07/R6/20/HÖ - haben wir zu der 

o.g. Bauleitplanung Stellung genommen. 

Diese Stellungnahme wird in vollem Umfang weiterhin aufrechterhalten. 

 

Stellungnahme mit Schreiben vom 16.07.2020 

Wir nehmen zu der oben genannten Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante Änderung die 

Versorgungsanlagen des OOWV weder freigelegt, überbaut, bepflanzt noch 

sonst in ihrer Funktion gestört werden, haben wir keine Bedenken. 

Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des 

Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge 

durchgeführt werden. 

Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsanlagen in dem anliegenden 

Lageplan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage der Leitungen gibt Ihnen 

Dienststellenleiter Herr Lübben von unserer Betriebsstelle in Schoost, Tel.: 

04461-9810211, in der Örtlichkeit an. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.10.2020 bis zum 04.11.2020 

  

Folgende Stellungnahmen wurden von Bürgern abgegeben: 

 

Keine 

 

Fehlanzeige 

 

 


